
  

Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl Nr. 7/2015 am 22.10.2015 

 
I. Öffentliche Sitzung 

 
Tagesordnung: 

 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  

 1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-
dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-
kungsverbot gem. § 31 GO 

 
 2  Einführung und Verpflichtung des Ratsherrn Shahabuddin  

   Miah durch den Bürgermeister 
 
 3  Einwohnerfragestunde  

 
 4 348 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2016  

   einschließlich des Investitionsprogramms 
   (Vorlage wird nachgereicht) 
 

 5 304 Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für den Kommunalbe- 
   trieb Werl (KBW) und Entlastung der Betriebsleitung 

 
 6 339 Antrag der SPD-Fraktion 

   Umbesetzung von Ausschüssen 
 
 7 340 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

   Umbesetzung von Ausschüssen 
 

 8 349 Antrag der WP!-Fraktion 
   Resolution des Werler Stadtrates gegen die Freihandelsab-

kommen TTIP, CETA und TISA 

 
 9   Mitteilungen 

  327 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
 10  Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  304 
 

TOP                   

 

 
 Betriebsausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

 

am 
22.09.2015 
      
22.10.2015 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 
wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 
Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 25.08.2015 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 81.4  20 BL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: Die      

 

Titel:  
 

Feststellung des Jahresabschlusses 2014 für den Kommunalbetrieb Werl 
(KBW) und Entlastung der Betriebsleitung 

 
Sachdarstellung: 
 

Gemäß § 26 EigVO in Verbindung mit § 14 der Betriebssatzung des KBW hat der 
Betriebsleiter des Kommunalbetriebs Werl (KBW) den Jahresabschluss, den Lagebe-

richt sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige aufzustellen und 
über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. 
  

Der Betriebsausschuss soll die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes sowie ggf. die Ergebnisse des Rechnungsprüfungsamtes nach § 

103 GO in seine Beratung einbeziehen. Gemäß § 5 Abs. 5 der EigVO NRW entschei-
det der Betriebsausschuss über die Entlastung der Betriebsleitung. 
 

Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie der Beschluss über die Verwendung 
des Gewinnes oder Verlustes haben gem. § 26 EigVO durch den Rat der Wallfahrts-

stadt Werl zu erfolgen. 
 
Auf Vorschlag des Betriebsausschusses und mit Zustimmung der Gemeindeprü-

fungsanstalt NRW, Herne, beauftragte der KBW mit Prüfungsvertrag vom 
17.11.2014 die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschafts-
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prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, mit der Prüfung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2014. 
 

Der Bericht über die Prüfung ist diesem Schreiben beigefügt. 
 
Die Prüfungsgesellschaft wird in der Betriebsausschusssitzung hierzu Stellung 

nehmen. 
 

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurde ein Bilanzgewinn in Höhe von 868.303,76  
Euro ausgewiesen. Gemäß Ratsbeschlusses vom 28.11.2013 (Ratssitzung Nr. 
7/2013, TOP I/15-943) wurden bereits 1.500.000,00 Euro im Wege der Vorabge-

winnausschüttung auf den zu erwartenden Jahresüberschuss für das Jahr 2014 an 
die Wallfahrsstadt Werl ausgeschüttet.  

 
Der Betriebsleiter schlägt in Übereinstimmung mit der Wallfahrtsstadt Werl vor, den 
Bilanzgewinn 2014 auf neue Rechnung vorzutragen. 

  
 

Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen,  
 
1. dem Rat der Wallfahrtststadt Werl unter dem Vorbehalt der nachträglichen 

Genehmigung durch die GPA NRW, Herne, zu empfehlen: 
 

a) der Jahresabschluss 2014 des KBW wird festgestellt; 
 
b) der Bilanzgewinn in Höhe von 868.303,76 Euro wird auf neue Rechnung vorge-

tragen. 
 

 
2. Die Betriebsleitung des Kommunalbetriebs Werl (KBW) wird entlastet. 
 











































































































































































































































gabriele.distelhoff
Textfeld
Vorl.-Nr. 339TOP I/6



gabriele.distelhoff
Textfeld
TOP I/7 





gabriele.distelhoff
Textfeld
Vorl-Nr. 349TOP I/8







W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Mitteilung 
zur  

 öffentlichen  

 nichtöffentlichen Sitzung des 

Nr .327 

 

       

 Hauptausschusses 

 Rates 

 

am        

am        

am  22.10.2015 

 

Datum: 

30.09.2015 
Unterschrift S i c h t ve rm er k e  

AZ       
 

20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

Abt. 20 / Kro     

 
Titel: Über- und außerplanmäßige Ausgaben  

  
 

Sachdarstellung: 
 

Auf der Grundlage der Zuständigkeitsordnung der Wallfahrtsstadt Werl 
vom 01.11.2009 sind in der Zeit vom 01.01. bis 30.09.2015 folgende 

über- und außerplanmäßigen Mehrausgaben genehmigt worden, die dem 

Rat zur Kenntnis zu geben sind:  
 

Außerplanmäßige Mehrausgaben in Höhe von 2.761,55 € 
 

Die Hallenbeleuchtung der Turnhalle St. Josef-Schule in Westönnen wurde 
im Jahr 2014 erneuert. Beim Jahresabschluss wurde festgestellt, dass es 

sich bei der Hallenbeleuchtung im Gegenzug zu der übrigen Beleuchtung 
um eine Betriebsvorrichtung handelt. Diese ist somit nicht konsumtiv 

sondern investiv zu buchen. Die Umbuchung für 2014 ist bereits erfolgt. 
Für das Jahr 2015 erfolgt die Schlussrechnung. Hierfür fallen die 

außerplanmäßigen Kosten an.  
Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch die Maßnahme 

"Dorferneuerung Büderich", die im Jahr 2015 nicht mehr umgesetzt wird. 
Sie wird im Jahr 2016 neu veranschlagt.   
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